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5" SA. Samstag den 27. Mai

Monnementspreis:
Für die Stadt Solo-

thurn:
tzalbjährl. Fr, 4, 50.
ßierteljährl,:Fr,2, 25,

Franco für die ganze
Schweiz:

Halbjährl.: Fr, 5, —
Vierteljahr! : Fr, 2, 9l>,

Für das Ausland Pr.
Halbjahr franco:

Für ganz Deutschland
u Frankreich Fr. 6.

Mr Italien Fr, 5, 50.
Für Amerika Fr, 8, 50.

irchen-Ieituna.
Kinrückungsgcbühr:

10 Cts. die Pctitzeile
(S Pfg, RM. für

Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag

1 Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

Einladung.
Als unser heute glorreich regierender

Papst Pius IX. am II. April des

Jahres 1869 sein övjahriges Priester-

jubiläum (Secundiz) feierte, da strömten
die Katholiken aller Länder nach Rom,
um dem vielgeliebten Pius IX. die Glück-

wünsche uno Gaben der ganzen Christen-

heit darzubringen. Unter ihnen waren

mehr als tausend Deutsche, welche an den

Stufen des Thrones des Statthalters Jesu

Christi Zeugniß ablegten von der uner-

schütterlichen Treue der Katholiken ihres

Vaterlandes gegen die Kirche und ihr
Haupt.

Ein noch selteneres Fest steht in die-

sein Jahre uns bevor.' der dreißigste

Jahrestag der Erhebung Pius IX. auf
den päpstlichen Stuhl zu Rom. Was

keinem der Päpste zuvor beschicken war,
das hat Gott in unsern Tagen Pins T,
dem muthigen und darum so hart r:r-
folgten Vertheidiger der Rechte der Kirche

und der christlichen Gesellschaft, beschiedcn.

Der 16. Juni, der Tag, an dem

im vergangenen Jahre der katholische Erd-

kreis, dem Wunsche des hl. Vaters fol-

gend, dem göttlichen Herzen Jesu sich

weihte, ist der Tag der Erwählung
Pius IX.; der 21. Juni der Tag
Seiner Thronbesteigung,

Wir werden diese Tage in unserer Hei-

math festlich begehen. Senden wir aber

auch, wie damals, aus allen Theilen un-

seres Vaterlandes unsere Vertreter zu die-

ser Feier nach Rom, um durch sie dem

Stellvertreter Jesu Christi zu sagen: Was

das katholische Volk Deutschlands Dir
damals versprochen hat, das hat es ge-

halten; auch in Zukunft soll deine Treue

l nicht wanken. Führe Du uns! Wir fol-

gen Dir!
Im Mai 1876.
Fürst Karl zu Löwenstein in Heubach. —

Fürst Karl zu Jsenburg in Birstcin. — A. v.
d. Acht in Köln. — Luowig Graf Arco-Zinne-
berg in Maxlrhain. — Cajetan Graf Bissingen-
Rippenburg. — Eugen v. Bouverort in Düssel-

dorf. — Peter Paul Cahensly in Limbnrg
a, d, L. — Dr. Dilg, resignirt. Advokat in
Aschaffenburg. — Rechtsanwalt Fischer in Pa-
derborn. — Freiherr v. Frankenstein in llll-
stadt. — Joh. Falk III. in Mainz. — Joh.
Fuchs in Danzig. — A. Freitag, RechtSan-
walt in München. — Bernard Gras v. Galen,
Canonicus in Borken. — Or. Haffner, Dom-
kapitular in Mainz, — Eugen Hafsner in
Mainz. — Peter Hauptmann, Verleger der

„Deutschen Neichszeitnng" in Bonn. — l)r.
Jos. LingenS, Advokatanwalt in Aachen. —
Graf Frd. Hompesch in Bonn, — Adolph
Huhn, Stadtpfarrer in München. — Or. Franz
Hülskamp in Münster. — Frd. v Kehler, Le-

gationsrath a. D. in Berlin. — Fr. Freiherr
v, Ketteler in Eringenseld bei Geselle. — Felix
Freiherr v. Los in Terporten bei Goch. —
Ludwig Marbv, Rechtsanwalt in Freiburg, —
Or, Ed. Marcour, Redakteur der „Katholischen
Stimme" in Mainz. — Müller, Advokatan-
walt in Koblenz. — Karl Radecke in Stol-
berg bei Aachen, — Nikolaus Racks, Land-
tagsabgeordneter in Mainz, — Rechtsanwalt
Gang in Fnlda. — A. Meyer-Niemsloh, Hos-
besitzet in Riemsloh. — Alfred Graf zu Stol-
berg - Stolberg in Grünborn. — R. Graf
Schaesberg in Krikenbeck. — Clemens Gras
Schmissing-Kersenbrock in Bornhofen. — Frei-
Herr v. Schierstädt inKlein-Heubach. — v, Schroe-
ter in Bonn. — Freiherr v. Stotzingen in
Stcißlingen. — G. Voß, Kaufmann in Keve-
laer. — Or. Winand Virnich, Mitglied des

preußischen Abgeordnetenhauses in Berlin. —
Karl Wallher, Kaufmann in Erfurt. — Nie.
Mindert, Advokat in Passau. — Wilderich
Graf Walderndorf zu Schloß Molsberg.

D e n Theilnehmern diene Folgen-
des zur Nachricht:

1) Diejenigen, welche die Reise in Gesell-

schaft zu machen wünschen, werden ersucht, sich

am 8. Juni in München einzusinken, wo sie

Nachmittags von 5—11 Uhr im dortigen ka-

tholischen Casino, Baderstraße, alle nöthigen

Mittheilungen entgegen nehmen können.

2) Die gemeinschaftliche Abreise von Mün-

chen, unter Leitung eines Führers, erfolgt am

9. Juni, 9 Uhr 10 Minuten Vormittags. Die-

jcnigen, welche sich dieser gemeinsamen Fahrt

nicht anschließen, sind gebeten, sich bis späte-

stens zum 20. Juni Abends bei Monsignore

de Waal, Rektor des deutschen Hospizes im

linmpo snuto, neben der St. Peterskirche, zu

melden.

3) Die Uilbieuz beim ist. Unter findet am

21 Juni statt.

4) Anmeldungen zur Theilnahme an der

Reise, desgleichen zur Beschaffung von Qnar-

tieren in Rom, sind an Freiherrn Felir

v. Los aufTe r p o rten bei G o ch, Rhein-

Preußen, zu richten.

5) Es wird gebeten, in der Audienz beim

hl Vater in schwarzem Anzüge zu erscheinen.

(Damen schwarzes Kleid und schwarzer Schleier.)

6) Zu Zahlungen auf den italienischen Ei-
senbahnen ist französisches Gold am zweckmä-

ßigsten; zu allen übrigen Zahlungen kann

auch deutsches Geld benützt werden. Beides

wird in Italien gegen Staatspapiergeld mit

Nutzen umgetauscht,- vor den Banknoten der

italienische» Städte wird gewarnt, da diese nur
in den betreffenden Städten gelten.

7) Ein Paß ist nicht nothwendig, kann je-

doch nützlich sein.

8) Die Rückreise von Rom bleibt jedem

Einzelnen überlassen. In Rom selbst werden

unter zuverlässiger Führung die Schenswürdig-

keilen in Augenschein genommen.

9) Der Preis eines Billets von München

nach Rom beträgt l. Klasse 113 M. 55 Pf.,

II. Klasse 86 M. 30 Pf., III. Klasse 47 M.

Dieselben sind nur für Hinreise gültig, für die

Rückreise müssen neue Billets gelöst werden.

Der für die gemeinschaftliche Reise bestimmte

Schnellzug (9. Juni, 9 Uhr 10 M. ab Mün-

chen) hat keine III. Klasse. Findet sich eine

größere Anzahl von Mitreisenden, welche die

III. Klasse benutzen wollen, so wird auch für

diese ein Führer gegeben. Dieselben würden

selbstverständlich 1—2 Tage später in Rom

eintreffen.

10) Theilnehmer, welche sich nicht der ge-

meinschaftlichen Abreise anschließen, können von

Kusstein ab zweierlei Rundreise nehmen, ent-

weder Kufstein, Rom und zurück oder Knf-

stein, Rom, Neapel und zurück. Der Preis

des ersteren stellt sich? I. Kl. 203 M. 42 Pf.,

II. Kl. 139 M. 54 Pf., III. Kl. 36 M. 10 Pf.,

des zweiten: I. Kl. 238 M. 50 Pf., II. KI.

157 M. 62 Pf., III. Kl. 106 M. 44 Pf.

12) Bei mäßigen Ansprüchen belaufen sich

die Aufenthaltskosten in Rom selbst (Alles an-

gerechnet) auf 6—8 Mark täglich.

Allseitig wird gewünscht, daß auch

Schweizer in der Audienz bei Sr. Hl.

Pius IX. am 21. Juni 1876 erscheinen.

Dieselben können sich obiger Reise-Anlei-

tungen bedienen. Sie haben sich in R o m

für die Audienz spätestens bis zum 29. Juni
Abends bei Monsignore de Waal.I
Rector des deutschen Hospizes im Onmxo

sniilo zu melden und können hiefür eine

Empfehlungskarte von dem Unterzeichneten
^

beziehen.

Vorstand des Schweizer Piusvereins.

L. àisbus sioànià Laxtistss
nsquv imue rkAuuiu eosIvriiM
và MlHur, st violent! rs.»

xinnt illnâ.
Matth. XI. 12.

— u. (Mitgeth.) Seit den Tagen

Johannis des Täufers bis jetzt erleidet

das Himmelreich Gewalt und die Gewalt

anthun, reißen es an sich. Dieser Spruch

steht mit fetter Schrift im Katechis-
mus der A l t k a t h o l i k e n, den haben

sie gut aufgefaßt. Und die Erklärung und
^

Auslegung desselen ist ein wahres Mei-

sterstllck theologisch-praktischer Eloquenz,

das uns unwillkürlich das Wasser in die î

Augen trieb. Ja Gewalt, das haben sich

die Altkatholiken gut gemerkt. Erst sprengen

sie den Schlußstein der Kirche (Papst),

da muß ja natürlich das ganze Gewölbe

einstürzen. Dann reißen sie die Säulen

(Bischöfe) nieder, alles mit großer Gewalt,

dann zertrümmern sie Allar und Kanzel

die Paramentc sind längst schon verbrannt).

Aus dem Beichtstuhl gibts ein Schilder-1

Haus, da gucken Teuscher und Carteret >

draus, und sehen, daß ja kein Jesuitlein!

in die neue Staatskirche sich schleiche ein.

Wir könnten noch die ganze Zeitung füllen

mit all den Gewaltthaten; es mag bei

dem Gesagten verbleiben. Dem Himmel-

reich thaten sie Gewalt an, das ist nur ^

zu wahr; rissen sie es aber an sich?

Um das Himmelreich an sich zu reißen,

bedarf es anderer Mittel, als eines Brech-

eisens. Und gesetzt, die Gewalt, die sie

gethan, hätte etwas mit der in oben-

stehender Stelle gemeinten zu schaffen, die



170

Altkatholiken hätten das Himmelreich den-

noch verscherzt, weil sie — so inconsequent

waren, nachdem sie geschlissen, dasselbe

wieder aufzubauen. Aber es ist nicht der-

selbe Tempel, noch seine Würd und Feier-

lichkeit, die sie wieder herstellen konneu,

ein schwacher Schatten ist's, er gleicht dem

Original, wie ein Froschteich dem Meer.

Aber — ein Bischof ist nun da.

Ein altkatholischer Bischof! Warum

nicht lieber ein altkatholischer P a P st?

Das wär einmal ein Streich, wenn ein

Teuscher und Carteret und Comp. so über

Nacht einen staatskatholischen
Papst creiren würden, nur müßten sie

dann gleich noch ein wenig Respekt (von

allem Andern zu schweigen) creiren, an

dem's auch noch fehlt.

Aber der Bischof, was kann er denn

sein, was glaubt er zu sein? Er gleicht

dem Gras und des Grases Blume, siehe,

das Gras ist verdorret und seine Blume

ist abgefallen. Da ist keine Weihe, keine

Vocation, kein Segen ist da, nur leere

Einbildung. Was soll denn dieser Bischof?

Seine Diözese regieren? Das wird er

wohlwissend Andern überlassen. Oder

soll er die Einfachheit der Apostelzeit, die

sie zu renoviren glauben, repräsentiren?

Wir wissen es nicht, nur haben wir ge-

hört, die altkatholische Kirche werde sich

in der bischöflichen Krone ihren Grab-

stein zuthun. Dahin kommt man, wenn

man dem Himmelreich will „Gewalt an-

thun," ohne zu wissen, wie man das

mache. Möge Bischof werden, wer wolle,

wir verkünden es laut und unumwunden,

daß es unseres Erachtens kein Episkopat

gibt, außer der römisch katholischen Kirche.

Aus der Mappe des Kirchen-

Politikers.

Das „Echo vom Jura" ist nicht meiner

Meinung. Nach seiner Ansicht hat der

hohe Bundesrath, indem er das „christka-

tholische Bisthum" in der Schweiz ge-

nehmigte, einfach gethan, was er nicht

lassen konnte.

Dies Räsonnement basirt allerdings ganz

richtig auf Prämissen, wie etwa: „Ein
christkatholisches Bisthum in der Schweiz

verstößt weder gegen die kantonale, noch

gegen die Bundcsverfassung; ja letztere hat
bereits ein Fensterlein Herrichten lassen,

durch welche ein altkatholisches Bisthum
durchschlüpfen kann. lZnAo —-

Diese Wahrheit ist denn auch schwarz

auf weiß im bundesräthlichen Entscheide

selbst zu lesen.

Allein diese Weisheit finde ich eben sehr

— — einfältig und ungesalzen.

Mich dünkt, der Bundesrath hätte billig
auch Folgendes in Erwägung ziehen dürfen :

Die Schweiz ist bereits in Bisthümer
eingetheilt. Weiß auch die jetzt regierende

Bundesverfassung nichts hievou, so ist diese

Eintheilung doch ein rechtliches Erbe,
das auf gesetzlichem Boden ruht, minde-

stens auf interkantonalen und mit dem

hl. Stuhl abgeschlossenen Verträgen.

Das BisthumBasel umfaßt mit
voller staatsrechtlicher Gültigkeit die Kan-

tone Solothurn, Luzern, Bern, Aargau,
Basellaud, Thurgau und Zug; nach ca-

ironischem Recht auch Baselstadt und laut

provisorischem Eiuverstäudniß den Kanton

Schaffhansen.

Das Bisthum Ch ur umfaßt als

eigentlichen Diözesanautheil Graubünden

und verwaltungsweise die Kantone Zürich

Glarus, Uri, Schwyz und beide Unter-

walden.

Das Bisthum St. G a l l e n geht

staatsrechtlich im Kanton St. Galleu auf;
durch kirchliche Verfügung ist ihm auch

Appenzell einverleibt worden.

Das Bisthum Lausanne besteht

aus den Kantonen Freiburg, Waadt und

Neuenburg.

Das Bisthum Sitten fällt mit
den Grenzen des Kantons Wallis zu-

sammen.

Genf bildet ein apostolisches Vikariat,
als dessen Träger die staatlichen Behörden

Geus's und der Eidgenossenschaft Herrn

Mermillod anzuerkennen sich weigern.

Te s sin endlich ist zur Zeit ein abge-

rissener Bisthumstheil, dem die radikale

Politik der Eidgenossenschaft noch jede kirch-

lich normale Constituirung hintertrieb.

B e i d i e s e r S a ch l a g e, w a s s oll
da ein neues Bisthum?

Wenn Solothurn, Aargau, Bern und

Comp. ihren Austritt aus dem Bis-

thum Basel zuerst erklärt hätten, so wäre

begreiflich, daß sie zur Formiruug eines

neuen Bisthums, so unkauonisch ihr

Vorgehen auch sein möchte, doch in den

Augen der Bundesbehörden als befähigt

und berechtigt hätten angesehen werden

müssen.

Allein es ist formell noch kein Bisthums-
stand verändert worden, keines als aufge-

hoben erklärt; es ist auch gar nicht ge

sagt, welche Kantone das neue

„ christkatholische Bisthum " ausmachen.

Daß es ein Bisthum sei, das alle
schweizerischen Kantone umfasse, dagegen

werden wohl Luzern, Zug, die Urkantone,

Freiburg, Wallis, Tessin Protestiren; selbst

St. Gallen, Baselstadt, Achaffhausen wol-
len von keinem Anschluß wissen. Soll
eine Ollnersynode trotz Regierungen Kan-
tone a n n e r i r en dürfen und können?

DaS wäre ganz gegen den Geist und den

Buchstaben sowohl der Bundesverfassung

als aller kantonalen Rechtsbestimmungen.

Wir sind noch nicht Preußen und gedenken

nicht Unterthanenland weder Olten's noch

des Bundesrathes zu werden.

Uns scheint, der Buudesrath hätte vor
Allem mit diesem luftlöcherigen Wasch-

schwamm, welches die Oltuer Synodal-
artikel „Bisthum" nennen, sich nicht sofort

sollen ködern lassen; er hätte verlangen

dürfen, daß die Grenzen, die Be-

standtheile, die Glieder des

„ ch r i st k a t h o l i s ch en Bisthums"
präz i s i rt werden. Und da man

altkatholischer Seits damit in arge Ver-

legenheit gekommen wäre, so hätte der

Bundesrath wieder auf eine Weile Ruhe
bekommen vor diesem „Bisthum."

Diejenigen Kantone aber, welche sich

zu Bestandtheilen dieses „christkatholischen

Bisthums" bekannt hätten, würden eben

damit aufgehört haben, Bestandtheil deö

bisherigen, in Uebereinstimmung mit dem

hl. Stuhl gegründeten und kanonisch ge-

regelten, Bisthums zu theiu. Wollen wir
das „christkatholische Bisthum" einstweilen

als „Oltnrr Bisthum" betiteln, so

sagen wir, Solothurn, Bern, Aargau u.

s. w. können nicht dem Oltner und dem

BaSler Bisthum gleichzeitig angehören.

Offenbar aber denken die genannten Stände

nicht im geringsten daran, auf die Zuge-

Hörigkeit zum B a sler Bisthum zu ver-

zichten, und wäre es auch nur um der

Beute des Liuder'schen Legates und des

Neveu'schen StiftungSfondes willen. Die

Affäre des Oltner Bisthums ist also lauter

Hocuspocus, nur Vorwand zur
Creirung eineS altkatholischen Schein-
Bischofs. Und dieses nichtige Jntri-
guenspiel, diese Taschenspielern mit einem

nur scheinbaren, seifenblasigen „Bisthum
christkatholischer Art für die Schweiz" konnte

und mußte doch der Bundesrath durch-

schauen. Um so schmählicher ist's, daß

er es nicht wagte, das Ding etwas schärfer

in's Examen zu nehmen, zumal dies

„christkatholische Bisthum" weder auf einer

firirten Glaubenslehre, als eigener Con-

session beruht, noch irgend eine Dotation,
einen zugesicherten bischöflichen Gehalt auf-

zuweisen hat.

Ich wenigstens kann mir dieses vor-

schnelle und unbedachte Hineintappen des

Bundesrathes in das unreife Machwerk

des „christkatholischen Bisthums" anders

nicht erklären, als auS den zwei gar nicht

lobwürdigen Motiven: sympatische Ge-

sälligkeit gegegen die Altkatholiken und

Nachäffung Preußens mit seiner Erhebung

des galanten Hubertus Reinker.s zum Bi-

schof des „christkatholischen Bisthums",
das gesammt Deutschland umfaßt.

Ich signalisire aber noch eine weitere

Ungereimtheit, welche der Bundesrath nach

meiner Anschauung durch die Genehmigung

jenes PseudobiSthums begangen hat.

In den Verhandlungen über die katho-

lischen Rekurse hat es der Bundesrath

mehr als einmal betont, daß er nicht zwei

geschiedene Konfessionen —

Altkatholiken und römische Katholiken —

anerkenne, sondern in dieser Spaltung nur

zwei Richtungen innerhalb der ka-

tholischen Confession erblicke. Ist dem aber

so, so kann um so weniger Bisthum wider

Bisthum in der Schweiz errichtet werden;

eine verschiedene Richtung innerhalb der

nämlichen Kirche kann sich nicht als Mei-

ster über die Gesammtheit der Glieder

dieser Kirche geriren und auch nicht den

historisch und vertragsgemäß berechtigten

Organismus der andern religiösen Rich-

tung umwälzen. Ter BundeSrath wußte

und weiß es, daß die nämlichen Regie

ruugen, welche das neue, schweizerische,

„christkatholische Bisthum" aufgebracht,

annoch die Diözesankonferenz des basleri-

scheu Bisthums beschicken und mit ihren

Creaturen beherrschen. Der Bundesrath

wußte und weiß es, daß die gleichen Leute

einem altkatholischen Bischof den Gehorsam '

und die Unterwürfigkeit ihrer gesammten

katholischen Geistlichkeit würden erzwin-
gen wollen, die Gleichen, welche den Ver-

kehr dieser Geistlichkeit mit ihrem recht-

mäßigen Bischof verbieten und bestrafen.

Und doch, würde nur ein Funke Gerech-

tigkeitsinnes walten, so wäre ausgemacht,

daß das Bisthum Basel, mit Bischof Eu-

genius, für die Römisch-katholischen fort-

excstiren sollte, das „christkatholische Bis-

thum" aber nur die Sekte der erklärten

Altkatholiken umfassen könne; die Regie-

rungen selbst müßten dann auch bestimmte

Position einnehmen und, sofern sie zu den

Altkatholiken halten wollten, von den Bis-

thum-Basel'schen Fragen sich des gänzlichen

zurückziehen.

Der BundeSrath mit seinem oberfläch-

lichen Entscheid hat aber die gewissen^-

wie rechtverletzende Doppelstcllmig dieser

Regierungen indirekt gutgeheißen, in jedem

Fall nicht getadelt und nicht gehindert.

Eine Million Katholiken vor den Kopf

in ihren heiligsten Rechten zu stoßen war

ihm gleichgültig; einem lärmenden Troß



etlicher Tausend Altkatholiken aber wollte

er zu Gefallen thun, Hubsul sibi I Aber

w i r bleiben bei unserm Urlheil vom
13. Mai abhin: in unsern Augen hat
diese oberste eidgenössische Behörde weseut-

lich eingebüßt

Und namentlich weisen wir auch noch

auf den Umstand hin, daß der Buudesrath
es voraussehen konnte und voraussah, wel-

chen Z w i e t r a ch t s b r a n d er mit sei-

ner Genehmigung des altkatholischen Bis-
thums in die schweizerische Bevölkerung

warf. Er hätte gerade das Umsichgreifen

religiösen Haders durch Temporisiren vcr-

hindern können. Das Friedenswerk hat

er nicht versucht. So möge er denn

schauen, welchen Sturm er gesä't! Auf
Dank darf er von keiner Seite hoffen.

Ein etwas günstigeres Urlheil
verdient der Tit. Buudesrath bezüglich

seines Entscheides über die katholi-
schcn Rekurse ans dein Jura gegenüber

dem bernischen Friedeusstörungsgesetz, vom

12. Mai abhin.

Hier hat die oberste eidgenössische Ad-

ministrativbehörde sich wenigstens in so

weit zu objektiver Gerechtigkeitspflege und

zu männlicher Energie aufgerafft, daß sie

den juridischen Unsinn jenes Gesetzes, Art.
3, wonach eine im Februar 1873 hinge-

setzte Unterschrift als co n t i n u i rli -

ches Verbrechen erklärt und behandelt

ward, aufhob. In der That, selbst bei

argen Injurien pflegt heutigen Tages das

Gericht von sich aus durch amtliche

Verfügung die Ehre des Beschimpften als

gewahrt hergestellt zu erklären, keineswegs

aber den Jujurianten seist zu demüthi-

gender Abbitte zu nöthigen. Die Berner

Regierung aber war setzköpfig darauf ver-

festen, es müsse die Protestation des ju-

rassischen Clerus förmlich von diesem zu-

rückgezogen werden, ehe Gnade ertheilt

werde, — und dieß selbst, ohne daß im

Strafurtheil als solchem diese Härte ent-

halten war; denn dieß Urtheil vom 15.

Sept. 1873 verurtheilte um jener Unter-

schrift willen den Elerus nur zum Ver-

lurst der Benefizien und zur Jnhabilität

auf 2 Jahre, wieder auf Pfarrstellen

aspiriren zu können Erst im Herbst

1875, nachdem die betreffenden Geistlichen

zur besagten Strafe noch überdieß ein fast

zweijähriges Eril ausgehalten, kam noch

zur Schande der schweizerischen Rechts-

pflege daS Absurdum hinzu, daß die ein-

malige Unterschrift ein auf immerwährende

Zeiten (bei Nicht Rückruf) strafbares und

wirklich gestraftes Vergehen bilden solle.

Dem hat also der bundesräthliche Ent-

scheid ein Ende gemacht, und insoweit
verdient der Bundesrath unsere Erkennt-

lichkeit, obwohl er anderes nichts als seine

Pflicht gethan.

Allein auch in diesem rühmlichen Ent-
scheide läßt sich die Furcht und Aengstlich-

keit des Bundesrathes vor Bern nickt

verkennen. Man sieht es der ganzen

Fassung des betreffenden Artikels an, daß

man das Bittere des Entscheides in mög-

lichst viel Honig zu wickeln bemüht war
und Allein aufbot, der Ehre der berni-

scheu Regierung nicht zu nahe zu treten.

Namentlich ein Aufsatz im „Bund"
vom 29. Mai, betitelt: „Zum Hundes-

räthlichen Entscheid über den Rekurs gegen

das bernische Cultuspolizeigcsetz,"''') zeigt

klar, wie sehr der Bundesrath nach diplo-

malischer List angelte, um einerseits das

zu Boden getretene Recht einigermaßen

wieder aufzurichten, aber auch anderseits

der Regierung von Bern nicht sagen zu

müssen, sie habe Nurecht verübt.

Wie benimmt sich also der Bundesrath?

Er gibt dem 8 3 jeneS Cultuspolizeige-

setzes, — einem Paragraph, der einzig
wegen der Protest-unterzeichnenden Geist-

lichen gemacht und dem Gesetz einverleibt

worden war und einzig diese zu seinem

Objekt hatte, wie historisch und tertuell

außer Zweifel ist, eine vagere In-
t e r p r c t a t i o n. Mit dieser verein-

derten Auslegung nimmt nunmehr der

Bundesrath das Gesetz und selbst den

speziellen Artikel in Schutz und unterstellt

dem Gesetze die gesammte katholische Geist-

lichkeit, — nur dürfe „der frühere
Vorgang" allein nicht als continuir-

liches Vergehen der Renitenz aufgefaßt

werden. Lächerlich ist, wie der französische

Bundesübersetzer aus diesem „frühern Vor-

gang" (tail oder now unlsnisril') ein

„früheres Vorgehen" oder „Verfahren"

macht (— wosts nntöi'iöul' stö prooscloi')

So ward die unklare, verhüllte Ausdrucks-

weise des Entscheides noch Ursache zu

einem wahren Fastnachtsschcrze!

Indeß täuschte sich der Buudesrath sehr,

da er dem Wahne sich hingab, auf diesem

Umweg einer beliebigen Tertesinterpretation
die bernischen Kirchenverfolger sänftiglicher

zu stimmen Nicht ohne innere Berech-

tigung begehrt der Verfasser des eben ge-

nannten „BundcS"-Artikels mit folgenden

Worten hierüber auf: „Ob aber eine

solcheUmformung eines kantonalen Gesetzes

in der Bundesinstanz konstitutionell zu-

lässig sei, ist nach unserem Dafürhalten

H Wir theilen denselben im folgenden Ar-
tikel ausführlicher mit. Die Red.

sehr fraglich. Die Bundesbehörden haben

blos zu erklären, ob ein gegebenes kan-

tonales Gesetz oder eine einzelne Bestim-

mung eines solchen Gesetzes mit der Bun-
desverfassung im Einklang siehe oder nicht.

Dagegen steht es ihnen nicht zu, ein kan-

tonales Gesetz von sich aus ver-
f a s s u n g s mä ß i g zu machen dadurch,

daß sie ihm einen Si n n auf-
zwingen, der ursprünglich nicht in dem-

selben lag In einem derartigen Vor-
gehen kann wohl mit Grund ein unzu-

lässiger E i n g r i f f in das Gesetzgebungs-

recht der Kautone erblickt werden." —
Dann wird mit „Weiterziehung des bun-

dcsräthlichen Entscheides an die Bundes-

Versammlung" gedroht —

Wie gesagt, in dieser Kritik liegt ein

Kern von Wahrheit. Auch verlautet, daß

Herr BundeSrath Welti geradezu der Au-

ficht gewesen sei, eS solle der Art. 3 des

bernischen Cultuspolizeigesetzes als der

Bundesverfassung widersprechend, ausge-

merzt werden. Aber zu solcher Lektions-

ertheilung an Bern fehlte den Andern der

Muth, natürlich auch Einigen der Wille.

Traurig genug ist's auch, daß die Be-

Horde, welche die oberste Wächterin der

religiösen und Gewissensfreiheit und der

Rechte des Individuums und der Genos-

senschaften sein sollte, über ein Cultusge-

setz, wie es das bernische ist, ein recht-

fertigendes und anerkennendes Gutachten

abgeben durfte.

Wir schließen auS Allem, daß in ge-

gebenem Falle der Bundesrath den radikal-

altkatholikenfreundlichen Regierungen wohl

verwehren wird, die Römisch-katholischen

zu köpfen und zu verstampfen; aber viel

weiter darf unsere Hoffnung nicht gehen.

Die Verfolgungszeit ist für uns noch nicht

vorüber, ja nicht einmal in Bahnen der

Milderung übergegangen.

Beten und streiten! so lautet noch stets

gleich ernst unsere Devise!

Der bundesrätMche Kntscheid im
jurassischen Wekurs.

1. Die „Kirchenzeitung" hat diesen bun-

desräthlichen Entscheid im Wortlaut mit-

getheilt und sie wird Anlaß haben, den-

selben noch öfters zu besprechen. Für heute

wollen wir nicht ermangeln, einige An-

sichten des „Bundes", welcher sich seit

Jahr und Tag zum Schlepträger der

Berner Regierung bezüglich der jurassi-

scheu Staatsmaßregelungen gemacht, und

welcher jetzt seinen Aerger über diesen bun-

desräthlichen Entscheid nicht verbergen

kann, vorzuführen. Der „Bund" schreibt

n. A. (Nr. 139):

„Der Entscheid, welchen der Buudesrath über

die von Mitgliedern des bernischen Großen

NatheS und jurassischen Geistlichen eiugereich-

ten Beschwerden gegen das neue Gesetz des

Kautons Bern betreffend die Kultuspolizei ge-

faßt hat, gibt in der in- und theilweise auch

in der ausländischen Presse zu mannigfaltigen

Commentaren Veranlassung. Aus der einen

Seite interpretirt man den materiellen Sinn

der Motivirung der bundeSräthlichen Schluß-

nähme zu Gunsten der Regierung des Kantvnö

Bern, auf der andern zu Gunsten des jurassi-

scheu Klerus.

„Die daherige Meinungsverschiedenheit be-

zieht sich auf die Auffassung des Artikels 3 des

angefochtenen Gesetzes. Dieser Artikel lautet

dahin, daß auch die Vornahme privater gottcs-

dienstlicher Handlungen solchen Geistlichen unter-

sagt sein soll, welche notorisch den Staatsein-

richtungcn und den Verfügungen der Staats-

behörden sich widersetzten, und zwar für so

lange, als diese Widersetzlichkeit dauert.

„WaS nun den angedeuteten bestrittenen

Punkt in der Mo tiv irun'g des bundeö-

räthlichen Entscheides anbetrifft, so muß zum

Zweck einer richtigen Würdigung desselben vor

Allem die praktische Absicht iws Auge gefaßt

werden, welche die bernischen Behörden mit der

Einfügung des Artikels 3 in das Kultuspoli-

zcigesetz verwirklichen wollten. Bekanntlich hat

seiner Zeit eine Anzahl katholischer Geistlicher

im Jura der bernischen Staatshoheit einen Ab-

sagebries geschrieben und den Anordnungen der

Staatsbehörden offen und für alle Zeiten den

Gehorsam verweigert, h?) Die Regierung von

Bern wies die renitenten Kleriker, soweit sie

bcpfründet waren, vor den kompetenten Rich-

ter, mit dem Gesuch um Entsetzung derselben

von ihrem Amte. Das bernische Obergericht

entsprach diesem Gesuch und sprach die Amts-

entsetzung aus. Als darauf die abgesetzten

Geistlichen h?) das Volk im Jura in einer

Weise bearbeiteten, daß Unruhen entstnnden,

welche sogar zu bewaffnetem Einschreiten führ-

ten, da wurde den betreffenden Klerikern der

fernere Aufenthalt in den katholischen Bezirken

des bernischen Jura untersagt.

„Nach der Annahme der neuen Bundesver-

fassung entstund nun die Frage, ob die Ver-

Weisung von Schweizerbürgern aus irgend

einem Landestheil der garantirten örtlichen,

nicht bloß interkantonalen Niedcrlassungsfrei-

heit auch ferner verfassungsmäßig zulässig sei,

sowie die weitere, ob der Art. 59 der Bundes-

Verfassung betreffend die Rechte des Staates

gegenüber klerikalen Uebergriffen eine aus-

nahmsweise Behandlung staatsgefährlicher Geist-

sicher rechtfertige, oder aber nicht. Die mate-
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rielle Entscheidung dieser Fragen durch die

Bundesversammlung wurde dadurch umgangen,

daß der Kanton Bern erklärte, er werde das

beanstandete Ausweisungsdekret freiwillig zu-

rückziehen, sobald er ein Straspvlizeigcsetz er-

lassen habe, welches ihn gegen die Folgen der

Rückkehr der abgesetzten Geistlichen in den Jura
wirksam zu schützen vermöge. Die Bundesbe-

Horden acceptirten diesen Ausweg und so ent-

stund das Kultuspolizeigesetz des Kantons Bern,

welches am 3t. Okt. 1375 die Sanktion des

bernischen Volkes erhielt. Damit aber nun die

Geistlichen, welche der Staatshoheit Trotz ge-

boten hatten, nicht ohne Weiteres nach ihrer

Rückkehr ihre geistlichen Funktionen wieder

aufnehmen und so in den Augen der Bcvölke-

rung gewissermaßen einen moralischen Sieg

über die Staatsautorität feiern könnten

wurde eine Bestimmung in das neue Gesetz

aufgenommen, nach welcher denjenigen Geist-

lichen, welche seiner Zeit dem Staate den

Krieg erklärt hatten, auch private geistliche

Funktionen untersagt sein sollten für so lange,

als sie ihre Kriegserklärung nicht zurückge-

zogen hätten.

„In diesem Sinne hat nun aber allerdings

der Bundesrath in der Motivirung seines Re-

kursenlscheideS den Art. 3 des bernischcn Kul-
tuspolizeigesetzes nicht aufgefaßt. Er inter-

pretirt den betreffenden Artikel vielmehr da-

hin, daß zur Anwendung desselben der frühere

Vorgang, nämlich die Unterzeichnung der Pro-
testerklärung an die Regierung von Bern,

nicht genüge, sondern daß es erforderlich sei,

daß die Widersetzlichkeit gegen die Staatshoheit
und gegen Verfügungen der Staatsbehörden in

positiver Weise fortgesetzt werde. Unter dieser

Positiven Fortsetzung der Widersetzlichkeit kann

offenbar nichts Anderes verstanden sein, als
ein Widerstand, der sich in neuerlichen
Handlungen äußert. Aus dieser Interpret»-
tion des Artikels 3 des bernischen Gesetzes folgt
aber, daß auch die jurassischen
Protestgeistlichen, auch ohne daß

sie den frühern Protest zurückge-
zogen haben, ungehindert beim
Privatgottesdienste geistliche
Funktionen ausüben dürfen, so-

fern sie sich davor hüten, durch
fernere positive Handlungen
eine Widersetzlichkeit gegen die
Staatsgewalt an den Tag zu
legen.

„Offenbar haben weder die ber nischen
Behörden, noch das B e r n e rvolk selbst

seiner Zeit den Artikel 3 des Kultuspolizcige-
setzes so verstanden, wie ihn nunmehr der

Bund es rath auslegt, und auch die Oppo-

sition im Jura würde kaum ihren Bann und

Arridrebann gegen diesen Artikel in's Feld ge-

rufen haben, wenn sie ihm die harmlose Be-

deutung unterlegt haben würde, welche nun
der Bundesrath in der Gesetzesbestimmung fin-
den will. Mit dem Wortlaut des Art. 3

mag die b u n d e s r ä t h l i ch e Inte r pre-
ta tion sich vielleicht in Einklang bringen

lassen. Aber es kann nicht dem geringsten

Zweifel unterliegen, daß die Bundesbehörde

den betreffenden Gesetzesartikel von seiner hi-
storischen Basis abgedrängt hat. Ob nunss die

bernischen Behörden sich bei dieser a u t h e n-

tischen Interpretation ihres Kultuspolizeige-

setzes beruhigen, oder ob sie den bundeSräthli-
chen Entscheid vor die B u n d e svers am m-

l un g ziehen wollen, das steht bei ihnen.
Immerhin kann der Sinn der bundesräthli-

chen Schlußnahme durchaus nicht zweifelhaft

sein, und Diejenigen, welche den Motiven des

Rekursentscheides Mangel an Klarheit vorge-

worsen haben, haben dieselben entweder nicht

genau gelesen, oder nicht verstanden. Im Effekt

läuft der Entscheid des Bundesrathes
darauf hinaus, daß er die N e k u r r e n t en

auf dem Jnterpretationswege bezüglich des

Artikels 3 des beanstandeten Gesetzes mit ihrer

Beschwerde beschützt hat.

„Der Bundesrath behält im Weitern in der

Motivirung seines Entscheides den Bundesbe-

Horden das Recht vor, darüber zu wachen, daß

die bernifchen Gerichte den Art. 3 des Kultus-

polizeigefetzes nur im Sinne der bundesräth-

lichen Motive zur Anwendung bringen. Wird

demnach ein Protestpriester wegen der Vor-

nähme geistlicher Handlungen bestraft, ohne

daß er sich neuerdings einer Widersetzlichkeit

gegen Behörden oder Verordnungen des Staa-

tes schuldig gemacht hätte, so wird der Bun-

desrath im Nekurswege das daherige Urtheil
als verfassungswidrig kasfiren."

Wir nehmen von dieser Erklärung des

„Bundes" Vormerkung und empfehlen

sie dem Bcrner-Radikalismus zur Beher-

zigung. Wenn dieser Radikalismus eines

patriotischen Aufschwunges noch fähig ist,

so hat er jetzt die höchste Zeit, durch

Uuterziehung unter den Bundesrath dieß

zu bewähren.

Erfreuliche Nachrichten von der ka-
tholifchen Universität in London.

Da in katholischen Kreisen der Schweiz,
die Idee für Gründung einer „höheren

katholischen Centralanstalt" fortwährend

waltet, so wird es die Leser der Kirchen-

zeitung speziell interesstren, über den Fort-

gang der in bescheidener aber gründlicher

Weise in London begonnenen katholischen

Hochschule folgenden Bericht zu erhalten:
Am 28. April dieses Jahres fand in

den festlich geschmückten Räumen der k a-

tholifchen Universität in Lon-

don die feierliche Eröffnung eines neuen

Kurses statt. Eine zahlreiche Versamm-

lung aus dem Clerus und Laienstande

hatte sich zu dieser Feier eingefunden. Die

Hierarchie Englands war durch acht ihrer

Bischöfe vertreten und der Cardinal-Erz-
bischof von Westminster, Dr. Manning
prästdirte der Feier. Unter den Vertretern

aus dem Laieustande will ich nur einige

erwähnen, den Herzog von Norfolk, den

Marquis of Ripon, Lord Petre, den Gra-
sen von Albany Stuart re. Daß die

nichtkatholische Presse Londons an

der katholischen Universität auch Interesse

hat, das zeigt am klarsten der Umstand,

daß die vier bedeutendsten Organe der

Hauptstadt ihre Reporter zu der Feier

entsendet hatten.

Auf Ersuchen Sr. Eminenz des Ear-
dinals gab der Gründer und zeitige Rec-

tor der Universität Msgr. Ca p el einen

kurzen Bericht über den gegenwärtigen

Stand dieser Anstalt, der vom ganzen

Autitorium mit dem regsten Interesse und

der gespanntesten Aufmerksamkeit ange-

hört wurde. Und in der That verdiente

er dieses, denn er gab von der Anstalt,

an welcher ganz England, besonders die

katholische Bevölkerung, das lebhafteste

Interesse hat, ein so herrliches Bild, daß

der Bischof von Clifton später mit Recht

bemerkte, der Erfolg der katholischen Uni-

versttät sei ein solcher, wie man sich ihn
bei der Eröffnung binnen so kurzer Zeit
nicht hätte versprechen dürfen.

Die Universität begann vor 1^/s Iah-
ren mit nur neun Studenten und heute

zählt sie schon 47. Wie hoch dieser Um-

stand allein anzuschlagen ist, das weiß

nur der, welcher die Verhältnisse hier kennt.

Das Professoreukollegium besteht aus

Männern, welche denen der Universitäten

Orford und Cambridge würdig an die

Seite gestellt werden können. Es sind

Männer von Celebritüt in England. Unter

ihnen herrscht ern Corpsgeist, wie man

ihn nicht besser wünschen kann, und das

Vertrauen und die Liebe zwischen Profes-

soren und Studenten ist allbekannt. Der

Werth des Eigenthums der Universität
wird bereits auf 26,080 Pfund Sterling
(160-170,000 Thaler) geschätzt, die

Bibliothek faßt 8080 Bände und das

Mineralienkabinet und das zoologische und

botanische Museum faßt 800,000 Spe-
cimina. Die jährlichen Ausgaben belaufen

sich auf 5008 Pfund.

Es besteht die Absicht, in Verbindung

mit der Universität eine neue Anstalt zu

errichten, in welcher junge Leute für die

militärische Laufbahn herangebildet werden

sollen. Dieses Alles zu gründen, zu lci-

ten und zu dem Höhepunkt zu bringen,

auf dem wir jetzt bereits die Universität

sehen, wäre in der That eine schwere Auf-

gäbe. Daß dem katholischen Clerus, be-

sonders dem Cardinal Manning, der allein

zur Fundirung der Universität bis jetzt

1000 Pfund gegeben hatte, der Dank der

Anstalt und ihres Vorstandes gebührt,

darin ist nicht zu zweifeln. Ich brauche

nicht zu erwähnen, daß die Rede de^

Rectors von lautem Beifall oft unter-

brochen und am Ende mit freudigem Bravo

belohnt wurde.

Auf Wunsch des Cardinals verlas nun

Profesior Paley eine Adresse, oder wie

wir sagen würden, eine Rede, über die

classischen Studien, worauf der Bischos

von Clifton im Namen der katholischen

Hierarchie Englands dem Rector und den

Professoren den gebührenden Dank aus-

sprach. Als Vertreter der katholischen

Laien that dies in einigen warmen Worten

der Herzog von Norfolk.

Hierauf ersuchte seine Eminenz den

Marquis vonRipon, einige Worte

an die Versammlung zu richten. Diesen

berühmten englischen Staatsmann, diesen

ehemaligen Großmeister der Freimaurer

dieses Landes und nun treuen Sohn der

katholischen Kirche bei dieser Gelegenheit

zu hören, das war ein wahrer Genuß.

Als derselbe noch Anglikaner war und die

katholische Kirche haßte, da schickte er sich

an, zu studiren, um die katholische Lehre

zu bekämpfen; allein er fand hier — die

katholische Wahrheit. Und nun Prokla-

mirte er bei der Eröffnung der kalholi-

scheu Universität das katholische Dogma,

daß zwischen katholischer Lehre und der

Wissenschaft ein Gegensatz nicht bestehe,

mit solcher Wärme und Begeisterung, daß

ein Oso Avutius für die Conversion des

Marquis of Ripon mir unwillkürlich ab-

genöthigt wurde.

Nach ihm drückte noch Seine Eminenz

seine Genugthuung und Freude über das

Gedeihen der Anstalt aus und ertheilte

nach einigen Schlußworten des Herrn

Rectors in der anstoßenden Kapelle der

Universität den sakramentalen Segen. Ein

herzliches Vivut, lloi-sut, orssont dieser

Anstalt in Ihrem Blatte zuzurufen, mö'

gen Sie mir gestatten.

Erinnerungen über die Ministranten.

Die Ministranten (Meßdiener, Altar-
diencr) sind an die Stelle der niederen

Cleriker getreten, die bei der stillen Messe

den Altardienst versehen: bei der feierst-
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chen Messe dienten am Altare der Diakon
und Subdiakon. Es kam indessen auch

bei der stillen Messe vor, daß ein Sub-
diakon zunächst, oder auch ein Diakon den

Dienst am Altare verrichtete. Mitunter
geschah es auch, daß ein Priester den an-
dern am Altare bediente. So ministrirte
Alcuin seinem Freunde Sigulf, und dieser

hinwieder jenem, wie das in der Lebens-

geschichte dieser beiden so berühmten Man-
ner erzählt wird.

War kein Cleriker der niederen Weihe

vorhanden, so übertrug man den Altar-
dienst einem Tonsuristen, und wo auch

ein solcher mangelte, fing man an, diese

Funktion von einem Laien verrichten zu

lassen. Der heilige Karl B o r r o mä
gab sich alle Mühe, die alte schönere Ue-

bung, daß nur Cleriker am Altare dien-

ten, zu erhalte» und soviel als möglich
wieder herzustellen. Zu diesem Zwecke

sollte nicht blos für jede Pfarrkirche, son-

dern auch für jede andere Kirche, darin

Messe gelesen wird, ein niederer Cleriker

unterhalten werden. Heute jedoch versieht

den Altardienst meistens ein Laie, und

werden hiezu auch Knaben verwendet,
die nicht tonsurirt sind. Jedenfalls ergibt
sich aber, daß, weil nach älterer Kirchen-

disziplin eigentlich nur Cleriker am Al-
tare dienen sollten, die Funktion eines

Ministranten nicht gerin g schä-

tzig beurtheilt werden dürfe. Dasselbe

erhellt aus der Beziehung, in welcher der

Ministrant beim heiligen Opfer bei jeder

gottesdienstlichen Feier zur gläubigen Ge-

meinde steht. Er handelt und spricht

(respondirt) im Namen derselben.

Der Seelsorger hat deßhalb allen

Grund, darauf zu sehen, daß zu dem

Miuistrantendienste nur solche Individuen,
respektive Knaben zugelassen werden, welche

durch Sittsamkeit sich hervorthun und

hoffen lassen, daß sie sich bei ihrem heili-

gen Dienste eingezogen und ehrerbietig be-

nehmen, sowie er auch fort und fort dar-

über wachen wird, daß alle Ungezogenheit

und Unehrerbietigkeit bei Verrichtung die-

ses Dienstes vermieden werde.

Die Ministranten sollen, wie der

hl. Carl Borromä sagt, „mit Aufmerksam-

keit, mit Andacht und mit gefalteten Hän-
den" ihren Dienst verrichten — und die

Worte, welche sie im Namen der gläubi-

gen Gemeinde sprechen, ganz und
recht aussprechen. Dazu wird freilich

nothwendig sein, daß der Priester die

Mühe auf sich nehme, sie gehörig zu

unterrichten, und wenn er später

Fehler wahrnimmt, sie aufmerksam
mache und eines Bessern belehre. Es

ist ein grober Mißbrauch, der geeignet ist,

jeden Priester zu stören, welcher sich nicht

schon an den Mißbrauch gewöhnt hat,
den Ministranten einen Unsinn sagen oder

die Worte so auSsprechen zu lassen, daß es

für ein lateinisches Ohr unerträglich ist.

Wahrhaft wohl thut es dagegen einem

Priester, der, wenn er in einer fremden

Kirche Messe liest, einen guten Mini-
stranten trifft, und unwillkürlich drängt
sich ihm der Gedanke ans, daß der rscà'
öoolöLisz in heiliger Sache auf gute Ord-

nung halte.

Lange Zeit hindurch sah man streng

darauf, daß die Ministranten bei jeder

heiligen Messe mit einer Reverende und

einem Chorröcklein bekleidet seien. Jetzt

kommt es jedoch an Werktagen nicht selten

vor, daß sie mit schmutzigen und zerrisse-

neu Kleidern am Altare erscheinen. Si-
cherlich wäre es zu empfehlen, daß man

an die alte Uebung halte, wo das immer

möglich ist. Die Rücksicht auf die Hei-

ligkeit der Handlung, bei welcher der Mi-
nistrant dient, erheischt es so. ö. Ill L.

Pater Abraham a St. Ctara.
(LitcrarischeS.)

Aus der Feder des unermüdlich thäligen

und auch auf dem llterarischen Gebiete

rühmlichst bekannten fürstlich-hohenzolleri-

scheu Archivars Herrn Eugen Schnell in

Sigmaringen ist jüngster Tage eine Schrift

gestoßen, die unter dem Titel: Pater
Abraham a St. Clara als viertes

Heft der „Katholischen Studien" vom II.
Jahrg. 1876 in der Leo Wörl'schen Buch-

und kirchlichen Kunstverlagshandlung in

Würzburg erschienen ist. Sie reiht sich

würdig den 12 Heften deS I. Jahrgangs
und den 3 ersten des II. Jahrgangs der

vortrefflichen Zeitschrift an und verdient

in diesem Blatte besonders angezeigt und

empfohlen zu werden. — Das Werklein

enhält 105 Druckseiten. Nach einem kur-

zen Vorworte folgt in 24 Kapiteln das

Lebensbild und die schriftstellerische Thätig-
keit des berühmten Barfüßer-Augustiner-

Mönchs und Hofpredigers von Wien.

Johannes Ulrich Magerle, das war der

ursprüngliche Name des großen Mannes,

war der Sohn deS Theuß Magerle und

der Ursula Wangler, wenig begüterter

Lthenhofleute der Herrschaft Meßkirch in

Krenheinstetten, einem auf einer Hochebene

mit prächtiger Fernsicht am rechten Ufer

der Donau gelegenen Pfarrdorfe mit un-

gefähr 650 Einwohnern, geboren den 2.

Juli 1614. Den ersten Unterricht erhielt

Ulrich in seinem Vaterorte und hütete,

weil ganz unter bäuerlichen Verhältnissen

aufwachsend, als kleiner Knabe barfüßig

Enten, Gänse, Hühner und Schweine.

Bald aber machte er als ein aufgeweckter

Kopf von ungewöhnlicher Begabung sich

bemerklich. In seinem sechsten Jahre kam

er in die Schule und nach einige» Jahren

zuerst in die deutsche, dann in die latei-

nische Schule nach Meßkirch. Da schon

zeigte sich sein künftiger Beruf zum Kan-

zelredner. In der Schule auf einer Bank,

im Freien auf einem Steine predigte er

seinen Mitschülern und erklärte ihnen den

Katechismus. „Früh üb' sich, wer ein

Meister werden will." In seinem 12.

Jahre (1656 bis 1659) kam Ulrich in

das von Jesuisen geleitete Gymnasium

nach Jngolstadt. Nach dem Tode seines

Vaters (13. Juni 1659) übersiedelte der

arme Student, wahrscheinlich auf den

Rath seines Oheims Abraham, der gerade

Canonicus in Allotting war, nach Salz-

bnrg, wo er von den Benediktinern in

das von ihnen geleitete Gymnasium auf-

genommen und reichlich unterstützt wurde.

Den Jesuiten und Benediktinern bewahrte

Ulrich zeitlebens seine Dankbarkeit und

kindliche Liebe. In Salzburg ging Ulrick

über die zu treffende Standeswahl mit

Gott zu Rathe. Vieler Bedcnklichkeiten

und Schwierigkeiten ungeachtet entschloß

er sich zum Ordenöstande der Augustiner-

Barfüßer. Im Herbste 1662 wurde er

zu Mariabrunn unter dem Namen Abra-

ham a St. Clara als Ordens-Novize ein-

gekleidet. Im Spätsommer 1666 erhielt

er dann nach absolvirten theologischen

Studien im Mntterhause zu Wien die

Priesterweihe und erwarb sich später

(zwischen 1667 und 1676) den Grad

eines Doctors der Theologie. Der junge,

als Kanzelredner bereits berühmte Pa-
ter wurde sofort als Prediger in das

Augustincrkloster Tara berufen. Nach

einem Jahre schon (zwischen 1668 und

1669) kam er in gleicher Eigenschaft nach

Wien zurück und erregte durch seine Kan-

zelreden so großes Aufsehen, daß Kaiser

Leopold I. ihn zu seinem Hofprediger be-

rief (28. April 1677). Durch sein muth-

volles und apostolisches Auftreten am Hofe

zu Schönbrunn hatIII Abraham offenbar

jene Sittenlosigkeit zu verhindern vermocht,

die am Hofe von Versailles eingerissen

war. Von dieser Zeit an sehen wir den

Hofprediger von Würden und Aemtern

fast erdrückt. 1680 wurde er zum Prior
des Augustinerklvsters in Wien, 1690

zum Prvinzial seines Ordens gewählt,

welche Würde er 3 Jahre versah. Später
bekleidete er das Amt eines Procurators,

Lectors, Spirituals und Definitors, letztere

Würde 12 Jahre. Zu allen wichtigen

Misstonen seines Ordens ward III Abra-
Hain verwendet.

Am 1. Dez. 1709 starb der ausge-

zeichnete Priester und OrdenSmann in
einem Alter von 65 Hs Jahren, von denen

er 17 im Orden, den er mit heißer Liebe

und fester Treue umfaßte, zugebracht hatte.

Die Zelle, in welcher er starb, ist jetzt

noch in der höhern BildungSanstalt für
Weltpriester in Wien vorhanden.

Das nach obigen Grnndzügcn vom Hrn.
Verfasser ausgeführte Lebensbild erhält

ein eigenthümliches Colorit, eine äußerst

ansprechende Frische durch die vielen mit

großem Geschicke eingcflochtene» historisch-

geographischen Notizen, Beschreibungen

und Schilderungen, die dem Ganzen einen

besondern Reiz verleihe» und die Schrift
zu einer reckt anziehenden Lectüre »rächen.

Von Kapitel 10 bis 23 werden III
Abrahams bekannt gewordenen Predigten

und Schriften verzeichnet und die berührn-

testen und wichtigsten seiner Werke in

einer Weise und Bündigkeit besprochen,

die ein ganz genaues Studium sämmtlicher

Werke des Paters verräth. Andere In-
deressen, als nur das historische und lite-

raturgeschichtliche Interesse, haben den Hrn.
Verfasser bei seiner Arbeit nicht geleitet.

Einen ganz würdigen Schluß zum
Ganzen bildet das nüchterne, reife und

gesunde Urtheil des Hrn. Verfassers über

den zwar im Zeitalter der faden und seich-

ten Theologie, der süßlichen und selbst-

vergötternden Stunden der Andacht ver-

gessenen und mißachteten, aber in neuerer

Zeit von unbefangenen Literaturhistorikern
anerkannten und wegen seines gründlichen

Wissens, besonders in der Geschichte und

Geographie, wegen durchdringenden Welt-
und Menschenkenntuiß und wegen der

Schlagfertigkeit, mit der er alle Zuhörer
in Erstaunen setzte, bewunderten Ordens-

mann.

Nach Th. G. von Karajan's (Wien,
Gerold, 1867) gründlicher Arbeit, ist wohl
E. Schnells vorliegende Studie das Beste,

was die neuere Literatur über III Abra-

ham a St. Clara zu Tage gefördert hat.
I. H.

Kirchm-Khromk.

< Bulletin des Kulturkampfes.
— I) Am 12. Mai stand Herr Regens

DomcapitularTr. Moufang in
Mainz vor der Berufungskammer in der

Angelegenheit der drei angeblich maigesctz-
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widrigen Amtshandlungen in Rödelheim,

wegen deren er in Homburg verurtheilt
worden ist.

— 2) Nach jahrelanger Spionage istend-

lich gelungen, den Hrn. Pfarrer Tripp
vor die Schranken deS Gerichts zu bringen.

— 3) In dem beiIaro tschin gelegenen

Böhmschen Vorwerk fand eine Hans-
s uchu n g nach dem Dekan R zez-
niewski statt, die aber wie immer
erfolglos blieb. Daß der Ercommunieator
des Propstes Kubeczak sich in hiesiger

Gegend aufhält, ist mit Bestimmtheil an-

zunehmen; hat er doch am 4. d. M.
einer sterbenden Wittwe, die in der Nähe

des Vorwerks wohnt, die Sterbesakra-

mente verabreicht. Decan RzezniewSki

hatte sich in der hiesigen Gegend während

seiner Amtsthätigkeit durch große Wohl-
thätigkeit eine allgemeine Beliebtheit er-

worden, und daher mag es kommen, daß

er jetzt überall Schutz findet, um sich seiner

Verhaftung zu entziehen.

— 4) Aus Schlesien, 13. Mai.
Vorgestern Morgen beschlagnahmte
der StaatSkommissar v. Schuckmann die

Fonds der St. Elisabethka-
pelle im Dome zu B r e slau, welche

zur Unterhaltung der vier stiftungsmäßig

an derselben angestellten Herren Benefi-
ciaten dienten. Unter Protest wurden dem

Herrn Commissar die genannten Fonds

verabfolgt. — Das I o h a n n e s st i s t

ist, wie die „Schles. V.Ztg." Hort, nicht-

bestimmt, in den rasenden See deS „Cul-
turkampfes" als Opfer hineingeworfen zu

werden. DaS bischöfliche Knabenseminar

ist dahin! Das Johannesstift dagegen soll

noch geduldet werden. Der Kirchcngesang,

so scheint es, gilt noch nicht als reichs-

feindlich. — Wie das „Schles. K.-Bl."
hört, hat der suspendirte Geistliche N e u-

m a nn in O hlau, der eine schwere

Verantwortlichkeit auf sich geladen, wegen

seiner Suspension an den „Gerichtshof

für kirchliche Angelegenheiten" appellirt.
Dem Herrn Pfarrer Jaros in Zottwitz

ist von dein Gerichtshofe unter dem 1.

Mai aufgetragen, die betreffenden Ver-

Handlungen einzusenden. Der Herr Pfarrer

will aber lediglich den Dingen den Lauf

lassen.

— 5. Ganz unvermuthet selbst ohne

Wissen des Bürgermeisters erschien der

Herr Kreisrath L o tbeißen von Worms

zu Bechtheim, vor ihm her zwei Gens-

darmen; der Kreisrath begab sich auf das

Gemejndehaus und ließ nun wirklich vier
B ü r g e r s f r a u e n durch die Gens-
darmen vorführen, um sie über

die Predigt des Pfarrers Gram-

ling zu verhören. Ein Rudel „Cultur-
kämpfer" konnte es sich nicht versagen, zu

dieser Scene ihr Lachen und Beifallge-
brüll zum Fenster heraus derart kund zu

geben, daß es selbst die Gensdarmcn zu

ärgern schien, während eine der Frauen
in schlagender Weise den bübischen Hohn

zurückgab. Das Veehör war ebenso inter-

estant als der Aufzug; denn der Herr

Kreisrath fragte unter anderem die 71-

jährige Frau, die er sogar zum zweiten

Male hatte vorführen lassen, warum sie

von dem Tage der Abstimmung über die

Confessionsschule an den Schullehrer keine

Milch mehr verabfolgt habe, worauf die

Frau zur Antwort gab, daß dieses den

Herrn Kreisrath nichts angehe.

^ Der „Brooklyn ArguS" berichtet

aus New-Hork. In der protesta» t.

St. B a r n a b a s - K i r ch e, ganz in

der Nähe jener Anstalt der „kleinen
Schwestern d e r A r me n" für hoch-

betagte Leute, welche unlängst ein Raub

der Flammen geworden ist, erzählte der

Rector Henry H o w e y in seiner Pre-

digt folgenden Zwischenfall, der sich bei

dem unheilvollen Brande ereignet hatte:

„Wenige Stunden nach dem schrecklichen

Unglücksfall hatte ich eine Unterredung

mit einem ganz hinfälligen Greise und

dieser erzählte mir, daß, als das Feuer

ausbrach und der Rauch und die Hitze in

das Zimmer drangen, worin er und viele

andere Greise schliefen, seine weniger hin-

fälligen Kameraden mit Leichtigkeit sich

retteten. Auch er habe versucht, ihnen

zu folgen, aber seine lahmen Glieder ver-

sagten ihm den Dienst und er sank auf

dem Fußboden zusammen. Er sah ein,

daß er unrettbar verloren sei, erweckte

darum Reue und Leid und betete inbrün-

stig. Unterdessen kamen die Flammen

näher, Hitze und Rauch benahmen ihm

fast den Athem, als zu seinem höchsten

Erstaunen eine Schwester herbeikam, ihn

unter den Armen faßte und an einen

sichern Ort verbrachte Als der alte

Mann mir das erzählte, so wollte ich ihm

nicht glauben, denn er war groß und

schwer und in Folge seiner Krankheit ganz

und gar hilflos, wie ein kleines Kind.

War es denn möglich, daß eine dieser

kleinen Frauen, die ich im Hofraum her

umhantieren sah, diese gewaltige Masse

mehrere hundert Fuß weit getragen haben

soll Der alte Mann muß phantasieren,
die Aufregung und der Schrecken haben

seine Sinne verwirrt. Aber da kam unser

Kirchendiener, der in jener Schreckensnacht

tüchtig am Rettungswerk gearbeitet hatte,

und versicherte mich, daß er mit eigenen

Augen sah, wie eine der kleinen Schwe-

stern den hilflosen Greisen in ihren Armen

davontrug. Ehre und Ruhm dir, du

heroische kleine Schwester! So wie deine

Tage waren, so war auch die Stärke, die

dir von Oben geworden! Mögen die re-

ligiösen Meinungsverschiedenheiten auch

noch so breit und tief sein, die uns tren-

nen, Niemand kann solchem Muthe, sol-

cher Hinopferung und Berufstreue seine

Anerkennung versagen. Ein Akt des

reinsten Heroismus befreundet die ganze

Welt.

^ Frankfurt. Ueber eine Art Con-

firmation im Stile der „Religion des

wahren Menschenthums " berichtet die

„Franks. Ztg." : „In der Loge „Carl
zum Lindenberg" fand gestern Vormittag
eine ebenso einfache wie erhebende

Feier statt. Der Sprecher der freien Ge-

meinde, Herr Carl Scholl aus Hei-
d elb e r g, vollzog nämlich an den Kin-
deru der Herren Drill u n d Bohn
eine Art Confirmation, die natürlich hier

nur den Sinn hatte, den Eintritt der

Kinder in das Leben mit einer entspre-

chenden Feier zu begehen. Herr Scholl

berührte in seiner Rede zuerst das Zer-

Würfniß an der hiesigen d e u t s ch k atho-
li s ch en (freireligiösen) Gemeinde
und ging dann zur Feier des Tages über,

indem er den Kindern die Religion
de r Humanität und Pflicht,
u n t e r A u f w e n d u n g der s i tt -

lichen Kraft und wachsenden Erkennt-

niß die Wahrheit heilig zu halten, nach

Freiheit zu streben und Liebe zu üben, in

ergreifenden Worten an's Herz legte. Zum
Zeugniß, daß sie diesen Grundsätzen treu

bleiben wollten, gaben die Kinder dem

Redner und den Eltern die Hand.
Ein zahlreiches Publikum wohnte der Feier

bei und war sichtlich gerührt.
Eingeleitet und abgeschlossen wurde sie

durch ebenso präzise als wirkungsvolle

Vorträge des Schüler'schen Männer-Quar-
tett-Vereins."

Aus der Schweiz.
i (Brief aus der Schweiz.) Das

wichtigste Ereigniß auf dem kirchlich poli-
tischen Gebiete der Schweiz, ist der kürz-

liche Beschluß unseres Bundesrathes, wel-

cher den schweizerischen Altkatholiken die

Errichtung eines B i s t h u m s für die

„christkatholische Kirche der Schweiz" ge-

stattet, wie der Bundesrath in seinem

Beschlusse sagt. Nach der neuen Bundes-

Verfassung, unterliegt nämlich die Errich-

tung neuer Bisthümer der Genehmigung
des Bundes.

Die altkatholische Presse hat kürzlich

ausgerechnet, daß sich in der Schweiz nn-

gefähr 74,0l)0 Altkatholiken befinden, eine

Behauptung, die eine pure Lächerlichkeit ist

für jeden Vernünftigen; aber auch ange-

nommen, sie wäre wahr, so wäre für eine

so kleine Heerde ein Bischof noch nicht

nöthig und wir sind überzeugt, wenn die

ungefähr auch 74,t)t)C römischen Katho-
liken des Kantons Genf heute ebenfalls

die Errichtung eines eigenen Bisthums

vom Bundesrath verlangen und die Rück-

kehr des Hochwst. Bischofs Mer m il-
l o d auf den neuen Bischofssitz verlangen

würden, so wäre die Antwort des glei-

chen Bundesrathes eine Verweigerung der

Genehmigung mit dem Motiv, daß für
ein neues Bisthuni kein Bedürfniß vor-

Handen sei.

Heute aber mußte der schweizerische

Bundesrath dem liberalen Culturkampf-
Schwindel in der Schweiz eine Conzession

machen und die Bewilligung eines Bi-
schofs in ''puilibllL illstfisliriill ausspre-

chen. Nun ist aber in der altkatholische»

Presse schon seit längerer Zeit eine ganz

bestimmte Opposition gegen die Auffiel-

lung eines altkatholischen Bisckofs offen

an den Tag getreten, denn z. B. die Alt-

katholiken in der französischen Schweiz und

namentlich die Apostalengeistlichen wollen

keinen Bischof, d. h. überhaupt keine An-

lehnung an die römisch-kathol. Hierarchie,

weil lUmentlich die Geistlichen sich ohne

Bischof überhaupt viel wohler, d. h. un-

gebundener bewegen können; dann hatte

z. B im Kanton Bern die politische Un-

terstützung der altkatholischen Bewegung

von Seite der Protestanten durchaus nicht

den Zweck, eine katholische Kirche und

einen katholischen Bischof an die Stelle

des andern zu setzen, sondern man wollte

die Protestantisirung oder auch die ganz-

liche Entchristlichung der Katholiken. Aber

keines von beiden ist gelungen, wohl ^ber

eine, dem denkenden Protestanten klar ge-

wordene Kräftigung und festere Gliede-

rung der römischen Katholiken, hingegen

die Zahl der Altkatholiken nimmt täglich

ab, sei es durch Rückkehr zur Mutterkirche

oder durch Abfall der Heuchler und Frei-

geister, welche zu ganz andern als kirch-

lich-religiösen Zwecken bei der Komödie

eine Zeit lang mitgespielt haben, so daß

gerade der neue a l t k a t h o l i s ch e

Bischof, wenn man es überhaupt der

Mühe werth findet, einen solchen zu wäh-

len, in kurzer Zeit zur Ueberzeugung kom-

men muß, daß er eigentlich nur ernannt
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worden sei, um den Zerfall seiner neuen

Kirche zu konstatiren.

Der Hvchw, Pater Guardian
des Kasiuzincrklosters in Ölten erläßt
ein offenes Schreiben, worin er kurz und

bündig die Gründe der Klosterstürmer

widerlegt und ans die Ungereimtheit der

Anklagen gegen das Kloster hinweist. —

Doch was nützen alle Gründe, wo die

Leidenschaft das Scepter führt.
Ebenso wendet sich Hr. Stifts p r opst

H u ber in Z u r z ach mit einem ein-

dringlichen und ausgezeichneten Bittgesuch

an den großen Rath des Aurgaus um

Gewährung des Fortbestandes des

C o l l e g i a t st i s t e s in seiner bisherigen
k o n k o r d a t S m ä ß i gen Bestimmung.

Er wies eingehend nach, daß keinerlei

Gründe für Aufhebung des Stiftes, wohl
aber wichtige für dessen Erhaltung sprechen,

und doch — was hat's genützt?

^ Der „Schweiz. Volksfreund"
berichtet wieder (nach der „St. Galler-

Zeit.") „von einer Handlung angeblich

dickster r ö m i s ch - p f ä f f i s ch e r Un-
d u l d s a m k e i t." Und worin besteht

diese? Darin, daß einem gewissen Bauer
in St. Gallen die Sterbesakramente und

dann die Betheiligung der Kirche bei seiner

Beerdigung verweigert worden seien, weil
derselbe bei Lebzeiten seiner
e r st e n F r a u eine zweite (reli-
giös ungültige) Ehe eingegangen und nun

von der sündhaften Verbindung nicht habe

zurücktreten wollen. Immer die Zu-

muthung dieser „Toleranzwüthriche", daß

sich die Religion und das Gewissen des

katholischen Priesters dem unbußfertigen

Sünder beugen! Es übernahm dann der

protestantische Dekan Mayer die „Ab-
danknng", schwatzte vom geläuterten, freien

(d. h. entleerten) Christenthume und spielte

gegenüber dem „starren" katholischen Glau-
ben den wohlfeilen „Samariter." Und

das genannte Blatt dankt der Bundes-

Verfassung und dem bürgerlichen Standes-

und Ehegesetze, daß nun der Bürger mit

dem Pfaffenthum nicht mehr verkehren

müsse und hat die blödsinnige Frechheit,

sich sogar auf den „großen Völkerlehrer"

der Gottähnlichkeit zu berusen, der die

Befreiten zu unendlicher Vollkommenheit

berufen habe. Diese Vollkommenheit be-

steht also unter Anderem in der bestmög-

lichen Uebertretung seiner Verbote — na-

mcntlich des so bestimmten Ehescheidungs-

Verbotes!

^ Bern. (Brief.) Die römisch-

katholische Pfarrgcmeinde hat auf ehren-

volle Weise von ihrem bisherigen Hirten,
Hochw. Herrn Peroulaz, Abschied

genommen und ebenso würdig und hoff-

nungsvoll den Amtsantritt des neuen

Pfarrers, Hrn. Stammler, gefeiert.
multas urmos!

Die Thätigkeit und Aufopferung der

Römisch-Katholischen in der BundeSstadt

verdient eine öffentliche Anerken-
n u n g. In der soeben abgelegten Kir-
chenrechung für das I a h r 1 8 7 5 finden

sich folgende C u l t u S b e i t r ä g e ver-

zeichnet:

1) Sammlungen in der Kirche

während des Gottesdienstes Fr. 5103

2) Freiwillige Jahresbeiträge

der Schulkinder der Pfarrge-
meinde in Folge Subscrip-

tionsliste „ 8066

3) Verschiedene freiwillige Bei-

steuern „ 2767

4) Gaben bei Taufen, Hoch-

zeiten, Begräbnissen „ 64

Fr. 16,000

Ueberdies haben die Römisch-Katholischen

noch eine Collecte für die Wasserbeschädig-

ten Frankreichs gemacht, welche Fr. 513

abwarf.

Ist es wohl unbescheiden anzufragen,

Wie viel die Altkaiholiken in der Bun-
desstadt Bern sür ihre Enltusaus-

gaben im Jahre 1875 ans ihrem Privat-
vermögen beigetragen haben?

Bern. (Aus einem Privatbriefe.)
Am nächsten Sonntag soll unser, von

allen Katholiken geachteter und geschätzter

Herr Vikar Müller in Aesch seine

Pfarrthätigkeit beginnen. Wir wünschen

ihm aus tiefstem Herzen Glück dazu.

Werden einmal die Bewohner jener Ort.

schaff Hrn. Müller kennen, seine Herzens-

güte, seine Liebe für die Armen, seinen

einfachen, anspruchslosen und doch so mann-

lich starken Charakter, der von Schmeiche-

lei und Angendienerei nichts weiß und

nichts will — gewiß, sie werden ihn ach-

ten und lieben.

Der hiesige katholische Gesellen-
ve r einhat an ihm viel, sehr viel ver-

loren. Hr. Müller kann als der eigent-

licher Gründer desselben hier genannt

werden. Wie Sie selbst wissen, war der

Verein am Absterben oder besser, er hatte

in Wirklichkeit zu bestehen aufgehört und

nur Hrn. M. unermüdlicher Thätigkeit

hat er sein Wiederaufleben zu verdanken.

Der Verein weiß dieß aber auch und

es war nur eine kleine Abtragung der

DankeSpflicht gegen seinen Hrn. Präses,

wenn er eine Abschiedsfeier zu dessen Ehre

veranstaltete. Der große Saal war ganz

angefüllt, denn alle Katholiken mit wem-

gen Ausnahmen hatten sich

eingesunden, um ihrem geliebten Hrn. Vikar

„Lebewohl" zu sagen. Ein Trensparent,

welches den Zweck der Fejer aussprach,

schmückte den Vordergrund. Reden, Toaste,

Gesänge u. f. w. wechselten ab und mach-

ten den Abend zu einem sehr vergnügten.

Noch habe ich Ihnen mittzutheilen, daß

Hr. Müller ein sehr schönes Andenken von

den Katholiken Berns erhielt, doch daS

Werthvollste mag ihm sein, die allgemeine

Liebe und Achtung, die er sich, ohne sie

zu suchen, überall gesunden.

Samstag Morgens gab ihm eine zahl-

reiche Menge bis zum Bahnhofe daS Ge-

leite, nachdem ihm Abends vorher noch

von der Musik ein „Ständchen" gebracht

worden war.

Aus dem Jura. Ein nach-
a h m u n g s w ü r d i g e s Beispiel
gibt ein Katholik aus Rennedorf.
Derselbe hat zu Gunsten des katholischen

Cultus auf jeden Burgernutzen auf so

lange verzichtet, als die Katholikenver-

solgung daure.

t—i Im Spital zu P r u n t r ut er-

theilte kürzlich Herr Abbe Cue n at,
kein „Renitenter", einem tödtlich verletzten

Italiener die Sterbesakramente, als der

Verwalter Pape eintrat und dem Abbe

die Thüre wies, „da er kein Recht habe,

im Spital priesterliche Funktionen zu ver-

richten. Pape soll nach der „Liberts"
derselbe sein, der den nächtlichen morden-

sehen Anfall auf den Redaktor des „Pays"
ausgeübt hat.

^ In L a u f e n wurde der kürzlich

vom Obertribunal freigesprochene Abbe
N e u s ch w a nder vom Präfekten Jecker

vom Samstag auf den Montag
eingesperrt, weil er ein katholisches Be-

gräbniß vorgenommen hatte. Nach dem

Gesetze durfte Herr Abbe nicht eingesperrt

werden, weil kein Vergehen vorlag, noch

weniger durste er dieß eine so lange Zeit

ohne Verhör—aber der Hr. Abbe sollte am

Montag ein zweites Begräbniß vornehmen

und dieß mußte verhindert werden —
sollten auch alle Gesetze darum verletzt

werden.

>—i Das „Pays" glaubt nach dem

Wortlaute des b u n d e ê r ä t h l i ch e n

Entscheides könnten die juras-

fischen G e i stli ch en ungehindert in-

nerhalb der Schranken des Gesetzes kirch-
l i ch e F u n k t i o n e n vornehmen. Dies

gehe auch hervor auS dem allgemeinen

Stillschweigen der liberalen Blätter über

diesen Entscheid.

Dem „Univers" wird aus der

Diözese Poitiers geschrieben:

„Man spricht in einer der letzten Num-

mein Ihres Blattes von einem Priester

Namens B e a u d o uin, 70 Jahre alt,
der als schismatischer Pfarrer in der Nähe

von Bern angestellt worden. Es gab in

der Diözese Poitiers einen Priester dieses

Namens und ungefähr dieses Alters. Der-

selbe ist vor circa 35 Jahren interdicirt

worden wegen „wüster Geschichten" er

warf sich in die Kirche Chatels, wovon

damals noch Spuren waren, nachher ver-

schwand er. Sein Vorname ist Mederik.

Die Schweizer sind in der That nicht

sehr heikel."

^ Aus Genf. In Thoner, einer

katholischen Gemeinde mit 91 stimmfähigen

Bürgern, war kürzlich eine schismatische

P f a r r w a h l, es stellten sich die Wähler
20 Mann hoch ein. Von diesen 20 sind

10 fremde Angestellte, von allen 20 ist

keiner aus dem Orte selbst, nicht einmal

bleibend niedergelassen. Kein einziger eigent-

licher Ortsbürger nahm an der Wahl An-
theil.

Der glückliche Gewählte heißt Mansui.
Wir werden später Näheres über diesen

Helden mittheilen.

^ Kürzlich machte der M i e t h-

ling von H e r m a nce einen Spazier-

gang und näherte sich einem Gehöfte auf

französischem Boden, dessen Huth einem

Herrn Mouton anvertraut ist. Das Weib

seines Messners erblickte ihn auf dem fa-
taten Wege und lief schnell über ein an-
gehängtes Grundstück, um ihn zu warnen,
da erschien der Feldhüter Mouton und

bestrafte sie. Und welch' edle Rache Hr.
Heridier, der bekannte Heridier verbietet

dem Feldhüter für die Zukunft jedes Be-

treten des Schweizerbodens.

< Pastor L a n glo i s hat sich mit
einer Fräulein Schröder aus Deutschland

verlobt. Nur vorwärts!

Zur Wokemik iiver die altkatyo-
tische Weihe.

Ueber diese Frage sind uns noch einige

Einsendungen pro und Loàu zugekom-

men; wir finden es jedoch angezeigt, für
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jetzt diese Polemik abzubrechen. Wir haben

jedoch dem Theologen und Doktor
juris, dessen Einsendung in diesen Blät-
tern angegriffen wurde, noch das Wort

für seine nachfolgende Erklärung zu ge-

statten.

„Auf den in Nr. ZV der „K.-Ztg."
gegen ihn gerichteten Artikel erklärt der

„Theologe und Oootor juris aus Deutsch-

land" einfach:

1) Es ist unrichtig, daß er seinen Ar-
tikel „die Gültigkeit der altkatholischen

Weihe betreffend" zu gutfindendem Ge-

brauch einsandte. Selbst unter dieser Vor-

aussetznng war weder die Redaktion der

„K.-Ztg." noch der ihm völlig unbekannte

Kirchenpolitiker berechtigt, einen „solchen"

Gebrauch davon zu machen.

2. Es ist sehr wohlfeil und bequem,

einen Artikel zu kritistren, den kein Leser

kennt.

3) Die Richtigkeit seines Artikels hält

er annoch in vollem Umfange aufrecht, da

daS einzige dagegen Vorgebrachte, die vom

Kirchenpolitiker gemachten Unterscheidungen

von xowàs orciiunucii st orciiuis von

wurzelhafter und anderer Jurisdiktion le-

diglich sogen, ciistiuotiouss imiiouis lusrs
rutiooiunutis sind, d. h solche, welche

thatsächlich nicht existiren.

4) Er erklärt sich bereit, das Unrich-

tige, Confuse, ja censurwürdige der drei

die vorliegende Frage behandelnen Artikel
der „K.-Ztg." nachzuweisen, wenn die

Kirchenzeitung ihre Spalten öffnet.

5) Mag daS Resultat der Artikel den

Kirchengegnern willkommen sein oder nicht

— allein ist es unrichtig, so zeige man

den Fehler; ist es aber richtig — dann

muß man der Wahrheit Zeugniß geben,

sei sie auf welcher Seite sie wolle. Die

Kirche braucht sich vor der Wahrheit nicht

zu fürchten!
Wer keinen Widerspruch aufkommen läßt,

der hat immer Recht, — nur soll er es

unterlassen, über eine — wie er meint,

annoch offene Frage, die Diskussion zu

provociren.

Persoual-Chronik.

S oloth urn. Hr. Kaplan Probst in

Solothurn ist als Religionslehrer an der

Stelle des Hrn. Stadtpfarrers Lambert sel. be-

stäliget worden.
A a r g a u. Pla zid W aßm r, ehe-

mals Professor in Tarnen, wurde zum Pfar-
rcr in H e r m e t s ch w i I-S t a f f e l n er-

wählt und genehmigt.
L nz ern. In S chüp f h e i m starb Frei-

tag den 12. ds. im Kapnzinerkloster L a-
d i sla u s, vom Schlage gerührt.

U r i. (Brief.) Der Hochw. Hr. Pfarrer-
Résignât und Senior der Diözese Chnr, Am-
broS Furger von E r st s eld liegt fast

hoffnungslos darnieder, so daß man dessen

baldigen Hinscheid entgegensieht. Wir cmpfeh-
len den wackern und frommen Greis, welcher

Anfangs dieses Monats das 87le Jahr er-

stillte, dem Gebet.

Aargan Brief. Herr Karl
Kaspar M a i er wurde geboren in Rhein-
felden den 27. Jänner 1797 Vater und

Großvater waren beliebte Wundärzte in der

ganzen Umgebung. Der aufgeweckte Knabe be-

suchte frühzeitig die Schulen seiner Heimath,
aus welcher eine große Zahl weltlicher und
geistlicher Beamten hervorging.

Ein verwandter Professor berief den jungen
Schüler zum Studium der Philosophie nach

Konstanz. Nach Vollendung derselben bezog

er die theologische Anstalt in Solothurn. Im
Jahr 1818 wurde er in Freiburg i.d. Schweiz

zum Priester geweiht und begann seine prie-
sterliche Wirksamkeit bei seinem Verwandten,
Hochw. Hrn. Pfarrer Häsclin in H.rzuach.
Nach einem halben Jahre berief ihn das Hochw.

Kollegiatstist St. Martin in Rheinfelden auf
eine vakant gewordene Kaplaneipfründe, wo er

als Priester und Mnsiker große Dienste gc-

leistet.

Im Jahr 1829 wählte ihn das Hochw.

Stiftskapitel aus die große Pfarrgemcinde
Elken als Pfarrer, wo er sich bewährte als

guter Hirt seiner Heerde und als guter Freund
seiner Amtögenossen.

Im Jahr 1858 übernahm er bei vorgerück-

tem Alter die kleine Psarrgemeinde Obermnmpf
und resignirte wegen Alter und Kränklichkeit
und zog in seine Vaterstadt den 31. März 1868.

Nach langer, schwerer Krankheit, nach Prüfung
großer Geduld und Ergebenheit, nach vielfacher

bewährter Sorgsalt und Pflege rief ihn der

allbarmherzige Gott in ein besseres Leben in
der seligen Ewigkeit im 79. Altersjahr den

22. April 1876.

Viele Hochwürdige Herren AmtSbrüdcr und
eine große Zahl ehemaliger Pfarrgcnossen be-

gleiteten die Leiche zum stillen Grabe. Er ruhe
im Frieden!

^ehrkingspatronat.

Lehrmeister:
Ein Schmied.

Ein Decorations- und Flachmaler.

Ein Müller im Thurgau.
Ein Friseur und ein Schuster.

In einem guten Hause ein Mädchen.

In ein Geschäft der östl. Schweiz kann

ein Lehrling mit schöner Handschrift

und aus guter Familie eintreten.

Lehrlinge:
Ein St. Galler zur Erlernung der Land-

wirthschaft zu einem Bauer für 2 Jahre.
Ein Appenzeller zu einem Sattlermeister

der Ostschweiz.

Ein Solothurner zu einem Schreiner.

Ein Thurgauer zu einem Schreiner.

Ein Schwyzer in ein Comptoir der fran-
zösischen Schweiz.

Lchrlingspatronat in Jonschwil.

Inländische Mission.

I. Gewöhnliche V e r e i n s b e it r ä g e.

llebertrag laut Nr. 21 : *) Fr. 11,885. 33

Aus der Pfarrei Goldingen 59. —

„ „ Vitznau „ 49. -
Opfer der Pfarrgemcinde Bcnken

im Gaster „ 159. —
Von den Vereinsmitgliedern!in

Walterswil „ 22. -
Sammlung aus der Pfarrei

Ettiswil „ 85. -
Fr. 12,232. 39

II. Missionsfond,
llebertrag laut Nr. 29 : Fr. 2317. —

Durch Hrn. Zünd -Meyer in
Luzcrn:

Legat von wohlehrw. Spital-
schwestcr Nina Eglin sel. von

Luzeru „ 499. —
Durch Hochw. Hrn. Pfarrer

Jdtensohu in Niederbüren:
Vermächtnis) von Hrn. I. C.

Hübscher, Landwirth in Nieder-

büren, für seine zweite ver-
storbene Tochter Monika Hüb-
scher sel. 29. -

Fr. 2767. —

D-r Kassier der inl. Mission:
pfeisser-SImigrr in Liner».

In einigen Eremplaren wurde in Nr. 21
der Beitrag von Erlinsbach mit Fr. 59 statt
mit Fr. 69 verzeichnet.

Gesucht
in eine Curanstalt im Kanton Zug eine

treue, tüchtige Caffeeköchin, die zugleich
bürgerliche Küche zu besorgen versteht.
Eintrtt: Mitte bis Ende Juni. Ohne
gute Zeugnisse ist es unnütz, sich zu
melden.. 28^

Zu verkaufen
wünscht ein junger Mann : Lieferung
1—168 der neuen Kemptener Ausgabe
„AusgewählterSchriften der Kirchenväter",
zum Theil in eleg. Leinwanddecken ge-
bunden. (Ladenpreis ca. 94 Fr.) Gest.

Anfragen oder Offerten befördert die Er-
pedition des Blattes. 27^

Der
christliche Staatsmann.

Dieses von Gf. Th. Schcrcr-Boccard
verfaßte Handbuch für jeden Staatsbürger
zur richtigen Erkenntniß und Ausübung
seiner politischen und socialen Rechte und
Pflichten wurde von der Schweizer
Kirchenzeitung Nr. 4, Vater-
land Nr. 47, S o l o t h u r n e r A n-
z e i g er Nr. 49, O st s ch w eiz Nr. 58,
Freiburger Zeitung Nr. 18,
Walliser Bote Nr. 8, O b w a l d,

ner Volksfreund Nr. 19, C hr o-

qniueur Nr. 34 und 49, Echo vom
Jura Nr. 49, Neue Zu g er Zei-
tun g Nr. 26, V o l k s s ch u l b l a t t
Nr. 12, Liberté Nr. 95 :c. bestens

empfohlen, kann von nun an um Fr- 2. 89
bezogen werden bei B. Schwendimann in
Solothurn.

2Anzeige und LèmxrfeiìlunA.
Dem Unterzeichneten ist es gelungen, durch mehrjährige Erfahrung

Kirchen Petroleum Lampen -MW
Zu verfertigen, die durch Solidität, einfache Behandlung, Reinlichkeit und Sparsamkeit
sich höchst vortheilhaft auszeichnen und bereits in den katholischen Kirchen der Schweiz
heimisch geworden find, indem wir schon über tausend Stücke solcher Lampen abgesetzt

haben. Ich erlaube mir, das Fabrikat den Hochw. Pfarrämtern und den Tit. Kirchen-
Vorständen, die diese fraglichen Lampen noch nicht eingeführt haben, bestens zu empfehlen,
überzeugt, daß sie vollkommen befriedigt werden. Der Oelverbrauch ist so unbedeutend,
daß für 4 CtS. ein 24 Stunden lang andauerndes Licht unterhalten werden kann.
Der Lampe werden 3 Dochten, die ein ganzes Jahr aushalten, beigegeben. Die
Lampe kann um den sehr mäßigen Preis von 8 Franken, unter Garantiezuficherung,
stetsfort beim Verfertiger bezogen werden; zahlbar: 3 Monate nach Empfang der Lampe.

ZslL. Bemerke noch denjenigen Hochw. Herren Geistlichen, welche schon vor
4 oder 5 Jahren solche Kirchen-Petroleum-Lampen von mir bezogen haben, daß, im
Falle der Brenner zu arg ausgebrannt ist, stetSfort auch wieder neue Brenner zu
haben sind, welche in jede Lampe Passen; auch halte immer Lampen-Dochten auf Lager

Zurzach, im Februar 1875.

6) Henri Hauser, Mechaniker und Stiftssigrist.

Große Auswahl
gebundener Gebetbücher, in gewöhnlichen Einbänden bis zu den

feinsten in Elfenbein, zu den verschiedensten Preisen bei

B. Schwendimann.
Druck und Expedition von B. Schwendimann in Solothurn,


	

